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Elf Mal kommt in dem Urteil des BVerfG vom 9. Februar 2010 zu § 28 SGB II das
Wort »empirisch« vor. Da müssten Rechtssoziologen jubeln. Aber dazu ist kein
Anlass, denn die empirische Arbeit, die zu leisten ist, fällt kaum in ihr Arbeitsgebiet.
Jubeln können oder trauern müssen –je nach Standpunkt – vielmehr
Rechtstheoretiker. Das BVerfG betont zwar immer wieder den Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers. Tatsächlich hat es den Gesetzgeber aber auf eine
Verwaltungsbehörde zurückgestutzt, die ihre Ermessensentscheidung rechtfertigen
muss. Viel Unterschied zwischen Recht und Politik bleibt da nicht mehr. Ferner muss
die Rechtstheorie sich mit dem Begriff der Obliegenheit auseinandersetzen, den
man bisher eigentlich nur aus dem Zivilrecht kannte. Der Kernsatz des Urteils
lautet:

Zur Ermöglichung dieser verfassungsgerichtlichen Kontrolle besteht für
den Gesetzgeber die Obliegenheit, die zur Bestimmung des
Existenzminimums im Gesetzgebungsverfahren eingesetzten Methoden
und Berechnungsschritte nachvollziehbar offenzulegen. Kommt er ihr
nicht hinreichend nach, steht die Ermittlung des Existenzminimums
bereits wegen dieser Mängel nicht mehr mit Art. 1 Abs. 1 GG in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG in Einklang.

Für die Politik wird es eng. Vermutlich wird die Neufassung von § 28 SBG II, die wir
zum Jahresende zu erwarten haben, nicht mehr unter Hartz IV, sondern unter Papier
I firmieren.
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